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ASP I zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Im Lau III“, Stadt Horstmar 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Horstmar (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) plant für eine etwa 1,0 ha große Fläche am 

nördlichen Rand von Horstmar-Leer die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 43 „Im Lau III“. 
In diesem Zusammenhang wird eine Änderung der Flächennutzung von „landwirtschaftlich genutzter 

Fläche“ zu „Wohngebiet“ verändert. 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen nach Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) Artenschutzbelange nach einem bundesweit einheitlichen Vorgehen 

berücksichtigt werden. Für Nordrhein-Westfalen liegt dazu der Leitfaden „Methodenhandbuch zur 
Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ vor (MKULNV 2017). 

Um potenzielle Beeinträchtigungen von möglicherweise betroffenen Arten im Vorfeld des geplanten 
Vorhabens einschätzen zu können, wurde das Büro BIO-CONSULT (Belm) von dem Planungsbüro 

Hahm (Osnabrück) mit einer Artenschutzprüfung Stufe I beauftragt.  

Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in Laufe der Erarbeitung der ASP I reduziert wurde ist 

das Untersuchungsgebiet größer als das eigentliche Plangebiet. 

Hiermit wird die Artenschutzprüfung Stufe I vorgelegt; dabei wird auch das Umfeld des Plangebietes 

berücksichtigt. 
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ASP I zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Im Lau III“, Stadt Horstmar 

2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2008 hat der Gesetzgeber 

das deutsche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch 
in der Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang müssen 

nunmehr die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 
Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieser artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse bildet das 

Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG – vom 29. Juli 2009 [BGBl. I S. 2542], das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist. Der Artenschutz ist in 

den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

„Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 
(Zugriffsverbote).“ 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen 
Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und 
im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu 

erzielen: 

- Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

- Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  
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1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung 
von Vermeidungsmaßnahmen das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 

betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar 
ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 
erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 

oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

- Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 
- Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-

Richtlinie) aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
- Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor. 

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15  
BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische Vogelarten. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-
rechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 
gegeben sein. Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von 

Verboten zu erfüllen sind.  

„Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des Verbringens aus 

dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 

Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
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4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn  

- „zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und  
- sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 
16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind 
zu beachten.“ 

Das Artenschutzregime des BNatSchG beinhaltet alle besonders und streng geschützten Arten 
(inklusive der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) und alle europäischen Vogelarten. Ein so 

umfangreiches Artenspektrum von etwa 1.100 Arten in Nordrhein-Westfalen ist jedoch in einem 
Planungsverfahren nicht sinnvoll zu bewältigen. Im Zuge der kleinen Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes im Dezember 2007 wurden die „nur national“ besonders geschützten 
Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsverfahren pauschal 

freigestellt. Doch auch bei dem eingeschränkten Artenspektrum ergeben sich noch Probleme für die 
Planungspraxis, da die artenschutzrechtlichen Verbote z. B. auch für viele „Allerweltsarten“ wie 

Amsel, Buchfink und Kohlmeise gelten. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV 2007) 

eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von Arten getroffen, die bei artenschutzrechtlichen 
Prüfungen zu bearbeiten sind.  

In diesem Fall wird eine Artenschutzprüfung der Stufe I durchgeführt (MKULNV 2017): In dieser Stufe 
wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 
Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, sind verfügbare Informationen zum 

betroffenen Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit 
sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn artenschutzrechtliche 

Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in 
Stufe II erforderlich. 
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3 Lage und Beschreibung des Plangebiets 

Das ungefähr 1,0 Hektar große Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Horstmar-Leer im Kreis 

Steinfurt (s. Abb. 1) auf ca. 67 m ü. NN. Im Norden und Osten und Westen schließen sich 
landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet an. Südlich wird es von einem Wohngebiet begrenzt. 

An der Ostgrenze schließt das Plangebiet den Weg „Im Biewing“ ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (verändert nach Bezirksregierung Köln) 
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Abbildung 3: Luftbild des Plangebietes (rot umrandet) (verändert nach Bezirksregierung Köln) 

Abbildung 2: Plangebiet (rot umrandet) mit 500-Meter-Umfeld (verändert nach Bezirksregierung Köln) 
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Zur Bewertung der Habitatstrukturen erfolgte eine Begehung des Plangebietes am 10.02.2020. Das 

Plangebiet wird durch intensive landwirtschaftliche Nutzungen (Ackerbau) geprägt. An der Ostgrenze 
des Plangebiets verläuft in Nord-Süd-Richtung die schmale, asphaltierte Straße „Im Biewing“, die die 

nördlichen Wohngebiete aus Horstmar-Leer mit dem Umfeld verbinden. Entlang dieser Straße stockt 
eine einreihige Hecke mit z.T. höherwüchsigen Birken und Eichen, welche in ihrem Verlauf jedoch 

unterbrochen ist. Entlang der Ackerparzellen befinden sich tiefgreifende Entwässerungsgräben. 
 

Abbildung 4: Blick in Richtung Südwesten über das Plangebiet 

 Abbildung 5: Blick in Richtung Norden über das Plangebiet 
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Das weitere Umfeld des Plangebietes (etwa 500 m) wird geprägt durch anthropogene Nutzungen (s. 

Abb. 1-5). 

Westlich des Plangebietes verläuft in einer Entfernung von etwa 140 m die stärker frequentierte 

„Burgsteinfurter Straße“. Diese Straße stellt eine markante ökologische Grenzlinie zu den 
dahinterliegenden, westlichen Flächen dar. Weniger häufig frequentierte Straßen befinden sich u.a. 

innerhalb der südlich angrenzenden Wohngebiete (Brinkgarten) von Horstmar-Leer. Grob lässt sich 
das Umfeld in zwei Einheiten unterteilen. In nördliche Richtungen befinden sich ebenfalls Flächen mit 

intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Hofstellen, in Richtung Süden grenzt Horstmar-Leer an 
das Plangebiet und damit insbesondere Wohngebiete (erhöhte Versiegelung und anthropogene 

Nutzungen). 
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4 Planung 

Das Plangebiet soll für den Bau eines Wohngebietes im Rahmen der Siedlungserweiterung in 

Anspruch genommen werden. Die aktuell als landwirtschaftliche Flächen (intensives Grünland) 
genutzten Bereiche werden im Zuge der Bebauung zum Großteil versiegelt. 

 

5 Wirkfaktoren 

Das Gebiet sowie das Umfeld ist durch die Straßen und die anthropogene Überprägung (intensive 
Landwirtschaft) als Lebensraum für Tiere schon erheblich vorbelastet. Durch die Planung sind 

folgende, weitere Wirkungen auf die Fauna zu erwarten. 

 

Baubedingte Wirkfaktoren 

In Folge der Ergänzung des B-Plans Nr. 43 „Im Lau III“ kommt es zu Bautätigkeiten (Bau von 
Gebäuden) im Plangebiet. Dadurch kann es durch den Baulärm und Lichtemissionen zu Störungen 

von Tieren während der Brutzeit kommen. Außerdem können zur Brutzeit die Fortpflanzungsstätten 
von Vögeln zerstört oder Jungvögel getötet werden.  

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren  

Anlagebedingte Wirkfaktoren werden durch eine verstärkte Raum- und Flächeninanspruchnahme 
(Versiegelung) erhöht. Zudem sind dauerhafte Licht-und Lärmemissionen zu erwarten. Dadurch kann 

es zur Verringerung des Lebensraumpotenzials für Vögel und Fledermäuse kommen. Zudem kann es 
zu Veränderungen im Kleinklima kommen. 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Durch die Umsetzung der Planung wird die anthropogene Nutzung im Plangebiet weiter zunehmen. 
Da das Plangebiet an Siedlungen sowie an eine häufig frequentierte Straße grenzt, gibt es allerdings 

schon jetzt erhebliche Vorbelastungen. Die Störungen können auch Auswirkungen auf das Umfeld 
haben. Insgesamt ist die weiter zunehmende anthropogene Nutzung für die potenziell 
vorkommenden Arten wahrscheinlich aber nur von geringer Bedeutung. 

Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung wird das weitere Umfeld des Plangebietes (bis etwa 
500 m) in die Betrachtung einbezogen (s. Abb. 3). 
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6 Bedeutung des Untersuchungsraums als Lebensraum für Tiere 

Im Rahmen einer ASP I sind detaillierte Kartierungen nicht erforderlich (MKULNV 2017). Für die 

Erstellung der ASP wurde das Plangebiet dennoch vor Ort besichtigt, um eine Vorprüfung mit 
Ortskenntnissen durchführen zu können. Bei einer Begehung am 10.02.2020 wurden das Plangebiet 

und das Umfeld auf seine Eignung als Lebensraum (u. a. Fortpflanzungsstätte, Nahrungshabitat) für 
verschiedene Artengruppen untersucht. Dabei wurden auch anwesende Arten erfasst, wobei diese 
Erhebung nicht den Anspruch einer systematischen Kartierung erhebt, die Daten aber wichtige 

Grundlagen liefern. 

Darüber hinaus wurden Daten zu Tiervorkommen im 500-m-Umfeld des Plangebietes bei der 

Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt, der Biologischen Station Kreis Steinfurt und dem 
LANUV (@LINFOS) abgefragt. Zudem wurden Daten aus der Literatur, insbesondere aus dem 

Brutvogelatlas Nordrhein-Westfalen (GRÜNEBERG & SUDMANN et al. 2013) berücksichtigt. 

 

6.1 Vögel 

Die potenziell im Gebiet vorkommenden Arten aus der Datenbank „Geschützte Arten in NRW“ des 

Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) für das Messtischblatt 3809, 
Quadrant 4 sind in Tabelle 1 dargestellt.  

Bei der Biologischen Station Kreis Steinfurt und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Kreis 
Steinfurt lagen für das Plangebiet und 500-m-Umfeld keine Daten vor (Informationen vom 

21.01.2020 und 24.01.2020). 

Bei den eigenen Erfassungen konnten keine Hinweise auf Vorkommen von planungsrelevanten Arten 
festgestellt werden. 

Das nach der Datenbank des LANUV mögliche Artenspektrum (s. Tab. 1) wird im Folgenden noch 
näher analysiert.  
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Tab. 1: Potenziell im Plangebiet und dem Umfeld vorkommende Brutvogelarten sowie Nahrungsgäste 
(LANUV NRW 2020) 

 

Erläuterungen zu Tabelle 1: 
Status: 
BV: potenziell als Brutvogel vorkommend (Daten ab 2000) 
EZ ATL: Erhaltungszustand (atlantische Region); S = ungünstig/schlecht, U = ungünstig/unzureichend, G = günstig 
Lebensräume: KlGehoel = Kleingehölze, Hecken, Aeck = Äcker 
FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Na = Nahrungsgebiete  
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/38094?kl_gehoel=1&aeck=1; letzte 
Datenabfrage am 08.03.2020 
 

Graureiher: Diese Art brütet kolonieartig in hochwüchsigen Gehölzen. Die Gehölze im Plangebiet sind 
für diese Art nicht geeignet, es konnten auch keine Horste gefunden werden. Ein Brutvorkommen ist 

damit auszuschließen. Als Nahrungshabitate nutzt diese Art Gewässer, Grünländer, aber auch 
Ackerschläge. Jedoch ist das Gebiet als Nahrungshabitat sicher nicht essenziell, da im Umfeld 

geeignetere Flächen zur Verfügung stehen 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status EHZ ATL KlGehoel Aeck
Accipiter gentilis Habicht BV G- (FoRu), Na (Na)
Accipiter nisus Sperber BV G (FoRu), Na (Na)
Alauda arvensis Feldlerche BV U- FoRu!
Anthus trivialis Baumpieper BV U FoRu
Ardea cinerea Graureiher BV G (FoRu) Na
Asio otus Waldohreule BV U Na
Athene noctua Steinkauz BV G- (FoRu) (Na)
Buteo buteo Mäusebussard BV G (FoRu) Na
Carduelis cannabina Bluthänfling BV unbek. FoRu Na
Coturnix coturnix Wachtel BV U FoRu!
Cuculus canorus Kuckuck BV U- Na
Delichon urbica Mehlschwalbe BV U Na
Dryobates minor Kleinspecht BV U Na
Dryocopus martius Schwarzspecht BV G (Na)
Emberiza calandra Grauammer BV S FoRu!
Falco subbuteo Baumfalke BV U (FoRu)
Falco tinnunculus Turmfalke BV G (FoRu) Na
Hirundo rustica Rauchschwalbe BV U (Na) Na
Lanius collurio Neuntöter BV U FoRu!
Luscinia megarhynchos Nachtigall BV G FoRu!
Numenius arquata Großer Brachvogel BV U (FoRu)
Oriolus oriolus Pirol BV U- FoRu
Passer montanus Feldsperling BV U (Na) Na
Perdix perdix Rebhuhn BV S FoRu!
Phoenicurus phoenicurusGartenrotschwanz BV U FoRu
Scolopax rusticola Waldschnepfe BV G (FoRu)
Streptopelia turtur Turteltaube BV S FoRu Na
Strix aluco Waldkauz BV G Na (Na)
Sturnus vulgaris Star BV unbek. Na
Tyto alba Schleiereule BV G Na Na
Vanellus vanellus Kiebitz BV U- FoRu!
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Greifvögel: Die Arten Habicht, Sperber, Mäusebussard, Baumfalke und Turmfalke finden im 

Plangebiet keine Brutmöglichkeiten. Bei der Begehung wurden keine Horste und auch die Arten nicht 
festgestellt. Es fanden sich keine Hinwiese auf Brutvorkommen im nahen Umfeld. Im weiteren 

Umfeld könnten diese Arten aber als Brutvögel auftreten. Als Nahrungshabitat ist das Gebiet wenig 
attraktiv; von den nahen Straßen geht sogar ein Gefahrenpotenzial aus. Angesichts der 

Kleinflächigkeit und der Lage stellt das Plangebiet sicher kein essenzielles Nahrungsgebiet für die 
Arten dar. Im Umfeld finden die Greifvögel günstigere und größere Nahrungsflächen. 

Beeinträchtigungen der Vorkommen sind somit nicht zu erwarten. 

Rebhuhn: Die Art besiedelt v. a. die offene Feldflur. Vorkommen der Art im Umfeld des Plangebietes 

sind nicht bekannt und angesichts der Habitatausstattung und der Nähe zu den Straßen sehr 
unwahrscheinlich. 

Wachtel: Diese Art lebt bevorzugt in baum-und buschfreien Landschaften (insbesondere in 
Sommergetreide). Aufgrund der Kleinräumigkeit und der direkt angrenzenden Siedlungen und 
Straßen ist diese Art im Plangebiet sowie im Umfeld auszuschließen. 

Kiebitz: Diese Art besiedelt großflächigere Feuchtwiesen, aber auch Flächen mit intensivierter 
landwirtschaftlicher Nutzung. Aufgrund der Kleinflächigkeit, der Nähe zur bereits bestehenden 

Wohnbebauung und der Lebensraumausstattung sind Kiebitze im Plangebiet auszuschließen. Der 
UNB Kreis Steinfurt sind Vorkommen östlich und nordöstlich des 500-m-Umfeldes bekannt. Die 

Bebauung hat jedoch keinen Einfluss auf diese Vorkommen, da mögliche Störwirkungen von 
vertikalen Strukturen bis zu 200 Meter reichen können (TÜLLINGHOFF & BERGMANN 1993, OOSTERVELD 

2007). Mögliche Vorkommen in der Umgebung werden somit nicht beeinträchtigt. 

Großer Brachvogel: Diese Art besiedelt großflächigere Feuchtwiesen, aber auch Flächen mit 

intensivierter landwirtschaftlicher Nutzung. Aufgrund der Kleinflächigkeit, der Nähe zur bereits 
bestehenden Wohnbebauung und der Lebensraumausstattung sind Große Brachvögel im Plangebiet 

auszuschließen. Der UNB Kreis Steinfurt sind Vorkommen nordöstlich des 500-m-Umfeldes bekannt. 
Die Bebauung hat jedoch keinen Einfluss auf diese Vorkommen, da mögliche Störwirkungen von 

vertikalen Strukturen bis zu 200 Meter reichen können (TÜLLINGHOFF & BERGMANN 1993, OOSTERVELD 

2007). Mögliche Vorkommen in der Umgebung werden somit nicht beeinträchtigt. 

Waldschnepfe: Diese Art bewohnt feuchte Wälder, Waldränder, Moor- und Heidegebiete. Die 

Lebensraumausstattung im Plangebiet ist für diese Art nicht ausreichend, sodass Vorkommen im 
Vorfeld auszuschließen sind. 

Kuckuck: Die Art brütet nicht selbst, sondern nutzt Wirtsvögel. Potenzielle Wirtsvögel treten auf der 
Planfläche aber nicht auf (s. u.); von einer Betroffenheit möglicherweise im Umfeld auftretender 

Kuckucke ist durch Planung nicht auszugehen. 

Waldkauz/Waldohreule/Steinkauz/Schleiereule: Diese Arten finden im Plangebiet keine 

Brutmöglichkeiten, da Gebäude und entsprechende Gehölze (z.B. Höhlenstrukturen) fehlen.  

Im weiteren Umfeld könnten diese Arten (die sich z. T. gegenseitig ausschließen) als Brutvögel 

vorkommen. Diese potenziellen Brutplätze werden von der Planung nicht tangiert. 
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Angesichts der Kleinflächigkeit ist das Plangebiet für mögliche Vorkommen im weiteren Umfeld 

sicher kein essenzielles Nahrungshabitat (die angrenzenden Straßen stellen zudem für Arten ein 
Gefahrenpotenzial dar). Im Umfeld finden diese Arten günstigere und größere Nahrungsflächen. 

Schwarzspecht: Diese Art bewohnt große, alte, totholzreiche Buchenmischwälder, ist aber auch in 
Kiefernwäldern zu finden. Aufgrund der Lebensraumaustattung, Lage und Größe des Plangebiets 

kann ein Schwarzspechtvorkommen sicher ausgeschlossen werden. Potenzielle Habitate im Umfeld 
der Planung werden nicht tangiert. 

Kleinspecht: Diese Art besiedelt alte Laubwälder, aber auch Parks, Auwälder und große Gärten, meist 
in Gewässernähe. Vorkommen dieser Art in der Umgebung sind nicht bekannt und aufgrund der Lage 

und Lebensraumausstattung des Plangebiets auch nicht zu erwarten. Im weiteren Umfeld könnten 
sich Nahrungshabitate für diese Art befinden. Aufgrund der Straßen als Barrierewirkung kann eine 

räumlich-funktionale Beziehung zum Plangebiet jedoch ausgeschlossen werden.  

Turteltaube: Diese Art bewohnt trockene Wälder, Ränder von Waldgebieten, aufgelassene 
Steinbrüche, meist auf sandigem Untergrund, gern auch in Gewässernähe. Die Strukturen im 

Plangebiet sind für die Turteltaube nicht geeignet. Sie ist dort auszuschließen. 

Feldlerche: Feldlerchen bewohnen offenes Kulturland mit karger oder niedriger Krautschicht. Das 

kleinflächige Intensivackerland stellt keinen potenziellen Lebensraum für Feldlerchen dar, weshalb 
diese Art ausgeschlossen werden kann. Brutvorkommen in der Umgebung werden nicht tangiert und 

beeinträchtigt. 

Mehl- und Rauchschwalbe: Beide Arten sind Gebäudebrüter; im Plangebiet selbst befinden sich keine 

Gebäude, weshalb Brutvorkommen beider Arten ausgeschlossen sind. Mögliche Brutvorkommen im 
Umfeld werden von der Planung nicht tangiert. Angesichts der Kleinflächigkeit des Plangebietes ist 

nicht davon auszugehen, dass es sich um eine essenzielle Nahrungsfläche für mögliche 
Brutvorkommen des Umfeldes handeln könnte. In der Umgebung befinden sich geeignetere Flächen 

für die Nahrungssuche. 

Baumpieper: Die Art findet im Plangebiet keine Brutmöglichkeiten. Angesichts der fehlenden 

Waldsäume und der Nähe zu den Straßen und Siedlungen ist ein Brutvorkommen nicht 
wahrscheinlich. Es ist zudem nicht davon auszugehen, dass es sich beim Plangebiet um essenzielle 
Nahrungsflächen für mögliche Brutvorkommen des Umfeldes handeln könnte. Weiter entfernt 

liegende potenzielle Vorkommen werden nicht beeinträchtigt. 

Nachtigall: Die Art nutzt bevorzugt unterholzreiche, feuchte Laubmischwälder und findet im 

Plangebiet keine Brutmöglichkeiten. Potenzielle Brutvorkommen im Umfeld werden von der Planung 
nicht tangiert und somit beeinträchtigt. 

Star: Der Star brütet in Baumhöhlen oder Gebäudenischen. Entsprechende Gehölze und Gebäude 
befinden sich nicht im Plangebiet. Zur Nahrungssuche sind insektenreiche, extensive Grünländer 

essenziell. Das Plangebiet dient dem Star also weder als Brutgebiet noch als Nahrungshabitat. 
Vorkommen sind damit ausgeschlossen. 
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Neuntöter: Diese Art bewohnt extensive Grünländer zur Nahrungssuche mit Heckenstrukturen als 

Ansitz-, Sing- und Brutstandort. Diese Strukturen fehlen im Plangebiet, sodass die Art im Plangebiet 
sowie im 500-m-Umfeld auszuschließen ist. 

Bluthänfling: Im 4. Quadranten des Messtischblattes 3809 kommt der Bluthänfling als Brutvogelart 
vor. Er bewohnt halboffene Landschaften, mit dichten Büschen und offenen Bodenstellen. Im 

Plangebiet fehlen diese Strukturen, weshalb ein Vorkommen nicht zu erwarten ist.  

Grauammer: Die Grauammer ist eine Charakterart offener Ackerlandschaften. Nach einem 

großräumigen Verlust geeigneter Habitate wurden weite Bereiche des ehemals fast 
flächendeckenden Vorkommens in Nordrhein-Westfalen als Bruträume aufgegeben. Besiedelt 

werden offene, nahezu waldfreie Gebiete, mit einer großflächigen Acker- und Grünlandnutzung. 
Wichtige Habitatbestandteile sind einzelne Gehölze, Feldscheunen und Zäune als Singwarten sowie 

unbefestigte Wege und Säume zur Nahrungsaufnahme. In NRW kommt diese Art nur noch in den 
weitläufigen Bördelandschaften vor und ist im Plangebiet sicher auszuschließen. 

Feldsperling: Die Art brütet in halb-offenen Gehölzlandschaften, oft auch in anthropogen geformten 

Habitaten (Gebäudenischen, Gärten etc.). Gebäude oder entsprechende Gehölzstrukturen kommen 
im Plangebiet nicht vor. Brutvorkommen sind damit nicht zu erwarten. Die Art nutzt zur 

Nahrungssuche z.B. auch Siedlungsflächen. Feldsperlinge konnten im Plangebiet nicht festgestellt 
werden; im Umfeld sind Bruten z. B. an den Gebäuden möglich und werden nicht beeinträchtigt.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich beim Plangebiet um eine essenzielle Nahrungsfläche für 
mögliche Brutvorkommen des Umfeldes handeln könnte. Im Umfeld findet die Art weiterhin 

geeignete Nahrungsflächen. 

Im Plangebiet könnten weitere ungefährdete und nicht planungsrelevante Arten auftreten, bei 

denen es sich im weitesten Sinne um Ubiquisten handelt. 

Bewertung 

Das Plangebiet stellt für die Artengruppe der Vögel aufgrund der Lage, Größe und Ausstattung einen 
weniger bedeutenden Lebensraum dar. Somit hat das Plangebiet nur sehr wenig Potenzial als 

Fortpflanzungsstätte zu dienen. Durch die angrenzende Straße ist das Gebiet zudem für empfindliche 
Arten vorbelastet. Im weiteren Umfeld befinden sich Strukturen, die ein größeres Potenzial als 
Bruthabitat aufweisen. Diese werden aber nicht von der Planung beeinträchtigt.  

Für Arten des Offenlandes ist das Plangebiet angesichts der Kleinflächigkeit und der umgebenden 
Siedlungen, Straßen und Gehölze kein geeignetes Bruthabitat. 

Eine Nutzung des Plangebietes als Nahrungshabitat ist für mehrere Vogelarten denkbar; angesichts 
der Kleinflächigkeit des Plangebietes und alternativ nutzbarer Flächen im Umfeld ist das Gebiet sicher 

für die Arten kein essenzielles Nahrungshabitat.  

Eine Artenschutzprüfung der Stufe II ist nicht erforderlich. 
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6.2 Fledermäuse 

Die potenziell im Gebiet vorkommenden Arten wurden mit Hilfe der Datenbank „Geschützte Arten in 
NRW“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ermittelt 

(Messtischblatt 3809, Quadrant 4) und sind in Tabelle 2 dargestellt. Beim Kreis Steinfurt und der 
Biologischen Station Kreis Steinfurt liegen Hinweise zu Vorkommen von Breitflügelfledermaus, 

Großen Abendsegler und der Rauhautfledermaus vor (Detektornachweise). 

 

Tab. 2: Potenziell im Plangebiet vorkommende Fledermausarten (LANUV NRW 2020, Nachweise ab 2000) 

 

Erläuterungen zu Tabelle 2: 
EZ ATL: Erhaltungszustand (atlantische Region), U = ungünstig/unzureichend, G = günstig 
Lebensräume: KlGehoel = Kleingehölze, Hecken, Aeck = Äcker 
FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Na = Nahrungsgebiete  
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/38094?kl_gehoel=1&aeck=1; letzte 
Datenabfrage am 08.03.2020 
 

Im Plangebiet sind keine Gebäude oder Gehölze vorhanden, die von Fledermäusen als Quartier 
genutzt werden könnten. Möglicherweise nutzen Fledermäuse, die ihre Quartiere in der Umgebung 

haben, das Plangebiet zur Nahrungssuche. Durch die Straßen ist das Gebiet allerdings schon 
erheblich beeinträchtigt. Die Heckenstrukturen im Plangebiet sind in ihren Verläufen unterbrochen, 
sodass diesen keine große Bedeutung als Leitlinie zugewiesen werden kann. Das Plangebiet ist mit 

hoher Wahrscheinlichkeit für diese Arten kein essenzielles Nahrungshabitat; im weiteren Umfeld 
stehen geeignete Flächen zur Verfügung. 

Eine Artenschutzprüfung der Stufe II ist nicht erforderlich. 

 

6.3 Amphibien 

Die potenziell im Gebiet vorkommenden Arten wurden mit Hilfe der Datenbank „Geschützte Arten in 

NRW“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ermittelt 
(Messtischblatt 3809, Quadrant 4) und sind in Tabelle 3 dargestellt. Beim Kreis Steinfurt und der 

Biologischen Station Kreis Steinfurt liegen keine weiteren Hinweise zu Vorkommen vor. 

 

 

 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name EHZ ATL KlGehoel Aeck
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus S Na
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus G Na
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Tabelle 3: Potenziell im Plangebiet vorkommende Amphibienarten (LANUV NRW 2019, Nachweise ab 2000) 

 

Erläuterungen zu Tabelle 3: 
EZ ATL: Erhaltungszustand (atlantische Region), U = ungünstig/unzureichend, G = günstig 
Lebensräume: FettW = Fettwiesen 
FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Na = Nahrungsgebiete  
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/38094?kl_gehoel=1&aeck=1; letzte 
Datenabfrage am 08.03.2020 
 

Im Plangebiet befinden sich keine Stillgewässer. Ein Vorkommen einer Reproduktionsstätte für den 
Laubfrosch kann damit ausgeschlossen werden. Auch im weiteren Umfeld sind keine passenden 

Strukturen für diese Art zu finden, weshalb diese Art das Plangebiet auch nicht als Landhabitat 
nutzen wird. 

Eine Artenschutzprüfung der Stufe II ist nicht erforderlich. 

 

6.4 Andere Artengruppen  

Auch weitere planungsrelevante Arten anderer Artengruppen (z.B. Reptilien, Käfer, Schmetterlinge, 

Heuschrecken) sind nicht bekannt bzw. zu erwarten.  

Vorkommen besonders geschützter Pflanzenarten wurden ebenfalls nicht nachgewiesen und sind 

auch nicht bekannt.  

Eine Artenschutzprüfung der Stufe II ist nicht erforderlich. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name EHZ ATL KlGehoel Aeck
Hyla arborea Laubfrosch U Ru!
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7 Artenschutzrechtliche Bewertung  

An dieser Stelle werden die bei der Realisierung des Vorhabens möglichen Verstöße gegen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände unter Berücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstandes 
betrachtet.  

Die potenziell vorkommenden Vogel-, Fledermaus- und Amphibienarten sind nach BNatSchG 
geschützt. Im Folgenden wird die Erfüllung der Verbotstatbestände abgefragt und ggf. werden 
Maßnahmen zur Vermeidung genannt. 

 
Verbotstatbestand „Tötung“ (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

„Werden Tiere gefangen, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?“ 

Vögel: nein. 

Das Plangebiet stellt keinen bedeutenden Lebensraum für Vögel dar. Es ist nicht anzunehmen, dass 

das Plangebiet von planungsrelevanten Arten als Bruthabitat genutzt wird. Dennoch sollte eine 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar) 

durchgeführt werden. Falls die Heckenstrukturen entfernt werden müssen, ist dies ebenfalls im o.g. 
Zeitraum durchzuführen, um das Tötungsrisiko für Arten mit allgemeiner Planungsrelevanz 

auszuschließen. 

Fledermäuse: nein.  

Gehölze mit Höhlenstrukturen, die Fledermäusen als Quartier dienen könnten, sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. Auch Gebäude mit möglichen Quartiermöglichkeiten  sind nicht vorhanden. Folglich 
kann eine Tötung von Individuen während der Bauarbeiten ausgeschlossen werden. 

Amphibien: nein. 

Es sind keine Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten zu erwarten, daher ist dieser 

Verbotstatbestand ausgeschlossen. 
 

Verbotstatbestand „Störung“ (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

„Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich gestört? Eine Störung liegt bei Gefährdung einer lokalen Population 
vor.“  

Vögel: nein.  

Die im Plangebiet möglicherweise vorkommenden Brutvogelarten gehören nicht zu den 

planungsrelevanten Arten und sind zum größten Teil typische Arten der Siedlungen und gegenüber 
Störungen (z. B. Lärm) wenig empfindlich. Während der Bauphase kann es verstärkt zu Störungen 

(auch des Umfeldes) kommen, doch ist nicht ersichtlich, dass diese für die potenziell im Gebiet 
vorkommenden Arten als erheblich anzusehen sind.  
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Von einer Gefährdung der lokalen Populationen ist nicht auszugehen. 

Fledermäuse: nein.  

Von einer Betroffenheit einer lokalen Population ist nicht auszugehen. Die Heckenstruktur entlang 

der Straße „Im Biewing“ im Plangebiet ist in ihrem Verlauf unterbrochen und somit keine essenzielle 
Leitlinie für Fledermäuse. 

Amphibien: nein. 

Es sind keine planungsrelevanten Amphibienarten im Gebiet zu erwarten. Die Betroffenheit einer 

lokalen Population ist also auszuschließen. 

 

Verbotstatbestand „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)  

„Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört?“  

Vögel: nein.  

Brutvorkommen von planungsrelevanten Arten sind nicht zu erwarten. Falls Gehölze entnommen 

werden, ist dies dennoch außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um das Tötungsrisiko für häufige 
Arten ebenfalls ausschließen zu können. 

Fledermäuse: nein. 

Im Plangebiet befinden sich keine Gebäude oder entsprechende Gehölze, die von Fledermäusen als 

Quartier genutzt werden könnten. Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Fledermäusen werden damit 
nicht entnommen, beschädigt oder zerstört. 

Amphibien: nein. 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer und es sind auch keine Vorkommen von 

planungsrelevanten Amphibienarten zu erwarten.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und 

Amphibien kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

 

Verbotstatbestand „besonders geschützte Pflanzenarten“ (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)  

„Werden wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört?“  

Nein.  

Seltene oder geschützte Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht vorgefunden und sind hier auch 

nicht bekannt und zu erwarten.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG liegt damit nicht vor. 
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8 Planungshinweise 

Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die zur Vermeidung direkter und indirekter 

Beeinträchtigungen von Vogel-, Fledermaus- und Amphibienarten durch die geplante Baumaßnahme 
erforderlich sind.  

Gehölze: 

Sollte es zur Rodung einzelner Gehölze oder Heckenstrukturen kommen, sind sie, wie auch die 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar) 

durchzuführen, um mögliche anwesende Vogelindividuen (incl. Jungvögel) nicht zu töten/zu 
verletzen oder während ihrer Brut zu stören.  

Bei der Bauausführung sind die randlich stehenden Hecken und Gehölze (Stamm, Wurzelraum) der 
umliegenden Hausgärten und des Friedhofs im Westen durch Schutzmaßnahmen vor Bauschäden zu 

schützen, sofern diese durch die Planung beeinträchtigt werden könnten. Sie könnten Vogelarten als 
Niststandort und Nahrungshabitat dienen. 

 

Empfehlungen 

Neben den o .a. Vermeidungsmaßnahmen könnten im Zuge der Planung einige Maßnahmen zu 
allgemeinen Förderung der Artenvielfalt im Plangebiet und Umfeld durchgeführt werden: 

� Es wäre wünschenswert bei dem Neubau der Gebäude auch Raum für gebäudebrütende bzw. 
-nutzende Tierarten zu schaffen. Durch die Schaffung von Nischen oder dem Aufhängen von 
Nistkästen können Arten auf sehr einfache Weise einen (Teil-) Lebensraum finden (LANUV 

2016). Auch sog. Einbauquartiere für Fledermäuse sind sinnvoll (SCHWEGLER VOGEL- UND 

NATURSCHUTZPRODUKTE GMBH 2014). Zahlreiche Infos zum wildtiergerechtem Bauen gibt es auf 

der Homepage „Bauen & Tiere“ (WILDTIER SCHWEIZ INFODIENST WILDBIOLOGIE & OEKOLOGIE 2010) 

� Zur Förderung der Höhlenbrüter könnten in künstliche Nisthilfe angeboten werden (z.B. 

Meisen, Star, Gartenrotschwanz, Feldsperling). 

� Auf der Homepage „Vögel und Glas“ der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und der 
Wiener Umweltanwaltschaft gibt es Informationen zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasscheiben (SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE SEMPACH & WIENER UMWELTANWALTSCHAFT o.J.). 

� Zum Schutz von Insekten, auch als Nahrung für Vögel und Fledermäuse, wird eine schonende 

Straßenbeleuchtung als Vermeidungsmaßnahme empfohlen. Als Straßenbeleuchtung sollte 
dabei eine insektenschonende Beleuchtung nach den neuesten Standards und möglichst 

sparsam gewählt werden (vgl. AG NLS 2010, HÖLKER 2013, FACHGRUPPE DARK SKY 2017). Das 
bedeutet die Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen oder warmweißen LED-

Lampen (Farbtemperatur (CCT) von 3000 oder weniger Kelvin (K)). Natriumdampf-
Niederdrucklampen sind Natriumdampf-Hochdrucklampen vorzuziehen, da sie weniger 

nachtaktive Insekten anziehen (AG NLS 2010; HÄNEL o. J.). Zudem verbrauchen 
Natriumdampf-Niederdrucklampen am wenigsten Energie. Es sollen immer Lampen mit einem 
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abgeschirmten, begrenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel gewählt werden. Kugellampen 

sollen nicht verwendet werden. Darüber hinaus wird die Installation von mehreren, 
schwächeren, niedrig angebrachten Lichtquellen gegenüber wenigen, starken Lichtquellen auf 

hohen Masten empfohlen. 

� Beim Bau von Gebäuden mit Flachdächern ist auch eine Dachbegrünung zur Schaffung von 

neuem Lebensraum für verschiedene Artengruppen (v. a. Insekten) gut umsetzbar. Neben der 
Schaffung von neuem Lebensraum gibt es weitere Vorteile: „Grüne Dächer speichern 

Regenwasser - bis zu 80 Prozent - und verdunsten es langsam wieder. Das entlastet die 
Kläranlagen und sorgt für ein ausgeglicheneres Klima. Sie produzieren Sauerstoff, filtern 

verschmutzte Luft, absorbieren Strahlung und verbessern dadurch insgesamt das Klima. Sie 
wirken temperaturausgleichend durch Wärmedämmung, dämpfen Lärm und schützen das 
Dach vor Witterungseinflüssen und mechanischem Verschleiß.“ (NABU o. J.) 

� Eine Baufeldeinrichtung ist außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. 
Februar durchzuführen. Dadurch kommt es nicht zur erstmaligen Störungen von Vogelarten 

während der Brutphase und damit zu einer möglichen Aufgabe der Brut 

� Die Planung stellt kein unüberwindbares Hindernis für potenziell vorkommende Amphibien 

dar, dennoch sollte z.B. auf Lichtschächte verzichtet werden oder diese so abgedeckt sein, 
dass wandernde Amphibienarten nicht hineinfallen. 
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9 Zusammenfassung 

Die Stadt Horstmar (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) plant für eine etwa 1,0 Hektar große 

Fläche die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 43 „Im Lau III“. An dieser Stelle soll die 
Flächennutzung von einer landwirtschaftlichen Nutzung in ein Wohngebiet verändert werden. 

Um potenzielle Beeinträchtigungen von möglicherweise betroffenen Arten im Vorfeld des geplanten 
Vorhabens einschätzen zu können, wurde das Büro BIO-CONSULT (Belm) von dem Planungsbüro 
Hahm (Osnabrück) mit einer Artenschutzprüfung der Stufe I beauftragt.  

Bei einer Begehung am 10.02.2020 wurden das Plangebiet und das Umfeld auf die Eignung als 
Lebensraum (u. a. Fortpflanzungsstätte, Nahrungshabitat) für verschiedene Artengruppen 

untersucht. Darüber hinaus wurden Daten zu Tiervorkommen im 500-m-Umfeld des Plangebietes bei 
der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt, der Biologischen Station Kreis Steinfurt und 

dem LANUV (LINFOS) abgefragt. Zudem wurden Daten aus der Literatur berücksichtigt.  

Die Vorkommen von möglichen planungsrelevanten Arten werden überprüft und im Hinblick auf 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bewertet. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von planungsrelevanten Vogelarten oder Quartierstrukturen von 

Fledermäusen konnten im Plangebiet und im 500-m-Umfeld nicht festgestellt werden. Außerhalb der 
500-m-Grenze sind Vorkommen von Wiesenvögeln (Kiebitz, Großer Brachvogel) bekannt. Diese 

befinden sich jedoch in einem ausreichenden Abstand zum Plangebiet, sodass durch die Planung 
keine Gefährdungen für potenzielle Vorkommen dieser Arten ausgehen. Essenzielle 

Nahrungshabitate von planungsrelevanten Arten sind durch die Planung nicht betroffen. 
Planungsrelevante Amphibienarten sind aufgrund von fehlenden Laichgewässern auszuschließen.  

Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG liegen für planungsrelevante Arten der 

Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien sowie besonders geschützte Pflanzenarten nicht 
vor.  

Dennoch sollten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen berücksichtigt werden: Die 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar) 

durchgeführt werden. Es werden weitere Empfehlungen zur Förderung der Artenvielfalt formuliert. 
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 
Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 "Im Lau III"

Stadt Horstmar

Am nördlichen Siedlungsrand von Horstmar-Leer soll die Siedlung durch die Schaffung eines Allgemeinen Wohngebiets erweitert werden.
Aktuell werden diese Flächen landwirtschaftlich genutzt. Durch die Lage, die intensive, landwirtschaftliche Nutzung und die angrenzenden
Straßen ist das Gebiet für planungsrelevante Arten bereits erheblich vorbelastet. Brut- oder Quartiersvorkommen von planungsrelevanten
Arten sind im Plangebiet und im 500-m-Umfeld nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. Es werden aller Voraussicht nacht keine
Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für die Artengruppen der Vögel, Fledermäuse, Amphibien etc. berührt. Falls Gehölze im Rahmen
der Planung gefällt werden, ist dies außerhalb der Brutzeit (01. Oktober bis 28. Februar) durchzuführen, um das Tötungsrisiko von Arten mit
allgemeiner Planungsrelevanz ausschließen zu können.

■

■

Amsel, Singdrossel, Ringeltaube, Blaumeise, Kohlmeise, Zilpzalp, Heckenbraunelle,
Rotkehlchen, Buchfink, Zaunkönig

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
und Begründung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf.
Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern
wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 

Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 

Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  
      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung




